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Merkblatt zur Mitgliedschaft im 
 

Niedersächsischen Leichtathletik-Verband e.V. (NLV) 
 
 

1. Die Mitgliedschaft im NLV kann jeder Verein erwerben, in dem Leichtathletik betrieben wird. Der Verein 
muss Mitglied im Landessportbund Niedersachsen sein. 

 
2. Bei der Beantragung der Mitgliedschaft sind die Formblätter "Aufnahmeantrag" und "Vereinsstammblatt" 

der NLV-Geschäftsstelle einzureichen. Beide Vordrucke finden Sie hier auf unserer Homepage.  
 
3. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft im NLV erkennt der Verein die Satzungen und Ordnungen des NLV 

und des DLV an und tritt auch dem zuständigen Kreisverband bei. Die Satzung und die Ordnungen des 
NLV finden Sie als Download unter "Verband"  „Satzung/Ordnungen". Die Satzung und Ordnungen 
des DLV können Sie auf der Homepage des DLV (www.leichtathletik.de) einsehen. 

 
4. Über den Aufnahmeantrag entscheidet das Präsidium des NLV nach Anforderung einer Stellungnahme 

des zuständigen Kreisverbandes durch den NLV. Der Verein wird umgehend über die Aufnahme in den 
NLV schriftlich unterrichtet. Die Aufnahme wird auch in der Verbandszeitschrift STAFFELSTAB veröf-
fentlicht. 

 
5. Die Vereinsnummer wird vom NLV vergeben. 
 
6. Voraussetzung für die Teilnahme an Leichtathletik-Wettkämpfen und für die Aufnahme der erzielten 

Leistungen in die Bestenlisten ist der Besitz eines gültigen Startpasses. Dieser ist nach Aufnahme des 
Vereins in den NLV auf dem amtlichen Vordruck (siehe auch NLV-Homepage: „WETTKAMPFSPORT“ 
 „STARTRECHT“ bei der NLV-Geschäftsstelle zu beantragen. Die Lizenzgebühr für Erwachsene und 
Senioren beträgt 7,- € pro Jahr, für Jugendliche U20, U18 und U16  4,- € pro Jahr. Die Lizenz verlängert 
sch automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht durch den Verein fristgerecht (siehe Hinweis je-
weilige letzte Ausgabe der Verbandszeitschrift STAFFELSTAB eines Jahres) bei der NLV-
Geschäftsstelle gelöscht wird. 

 
7. Die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge finden Sie auf unserer Homepage unter "Verband"  „Mitglie-

derantrag“  „Formulare“ als Datei „Beitragsschema“. 
 


